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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Vorhabenbezogener Bebauungsplan,,Zimmereibetrieb Johannes Hemmer"
Gmkg. Lauter, Gemeinde Lauter
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BaUGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beim Landratsamt Bamberg ist abgeschlossen und
hat Folgendes ergeben:

NaturschuE:

Die gut einsehbare Fläche muss intensiv eingegrünt werden, um einen Eingriff ins Landschaftsbild zu
minimieren. Wie bereits im Schreiben des Landratsamtes vom 01.04.2015 mitgeteitt wurde, ist der
Bereich nur dann bebaubar, wenn intensiv Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine
Verschmälerung des Grünstreifens durch lnanspruchnahme der Bauverbotszone an der Staatsstraße
ist deshalb nicht möglich. Es ist eine intensive Eingrünung festzusetzen. Eine Eingrünung ist auch
nach Nordwesten hin erforderlich.

Die später geplante Erschließung der gemischten Baufläche ist lagemäßig nicht erkennbar. Eine
Straßenführung durch eine Ausgleichsfläche ist nicht möglich. Dies muss vor der Festsetzung der
Ausgleichsfläche geklärt sein.
Es ist nicht erkennbar, ob das geplante Wohnhaus innerhalb der FIäche des FNP liegt. Es ist nicht
nachvollziehbar, warum ein einzelnes freistehendes Wohnhaus in einem Gewerbegebiet errichtet
werden soll.
Die türkise Farbe um die Zimmerei herum ist nicht in der Legende erklärt.

Für die Eingriffsbilanzierung ist der fortgeschriebene Leitfaden ,,Bauen im Einklang mit Natur und
Landschaft" 20212u venrvenden. Bei der Beurteilung des Grünlandes ist unbedingt festzustellen, ob
es sich um eine nach Art. 23 Abs. 1 Nr.7 BayNatSchG gesetzlich geschüLzte Wiese handelt, da hier-
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für eine gesonderte Genehmigung der UNB zur Zerstörung der Fläche und ggf. eine externe Aus-
g leichsfläche benötigt wird.

Der im Geltungsbereich des Bebauungsplans stehende Obstbaum muss als ,,zu erhalten" festgesetzt
werden, da er Höhlungen aufweist, die von Brutvögeln genutzt werden und der Verdacht auf ein
Eremitenvorkommen besteht.

lm Zuge einer artenschutzrechtlichen Prüfung ist festzustellen, ob CEF-Maßnahmen für den Dunklen
Wiesenknopfameisen bläu I i ng durchgefü h rt werden m üssen.
Fremdländische Gehölze dürfen in Privatgärten aber nicht auf der Ausgleichsfläche gepflanzt wer-
den. Zur Eingrünung sind ebenso heimische Gehölze zu verwenden.

lmmissionsschutz:

Der Planung kann aus Sicht des lmmissionsschutzes in vorliegendem Umfang nicht zugestimmt
werden. ln dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden das Vorhaben und seine
Auswirkungen auf die maßgeblichen lmmissionsorte nur unzureichend dargestellt und beurteilt.

Pläne zum Bauvorhaben sowie eine ausführliche Betriebsbeschreibung mit Angaben über die Art
und Lage der Emissionsquellen sowie Umfang und Häufigkeit ihres Einsatzes fehlen ebenso wie eine
Berechnung / Darstellung der an den maßgeblichen lmmissionsorten einwirkenden lmmissionen.
Die Gemeinde hat sich auch verbindlich zu äußern, wie sie die im Flächennutzungsplan als gemisch-
te Baufläche ausgewiesene Fläche im Anschluss an das Betriebsgrundstück südlich der geplanten
Zimmerei weiter nutzen will. Soll an einer Bebauung der Fläche festgehalten werden, sollte das
M-Gebiet als fiktiver lmmissionsort in der Berechnung berücksichtigt werden.

Das Vorhaben ist konkret darzustellen (Baupläne, Betriebsbeschreibung). ln der Betriebsbeschrei-
bung sind detaillierte Angaben zum Betriebsablauf auf dem Grundstück, Art, Anzahl und Standorte
der eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge, im Freien betriebener Anlagen, Anzahl der Beschäftig-
ten, Betriebszeiten, Art, Dauer und Ausmaß der Einzelgeräusche, Verkehrsgeräusche, Bauschall-
dämmmaße etc. zu machen. Die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm ist
-unter Berücksichtigung eventueller Vorbelastungen- durch Vorlage eines Lärmgutachtens nachzu-
weisen. Ggf. erforderliche Bedingungen oder notwendige Beschränkungen für den Betrieb der Zim-
merei sind in die Festsetzungen aufzunehmen.

Um Konflikte mit der bestehenden und geplanten (Wohn-)Bebauung im Süden und Osten zu vermei-
den, sollte die Werkhalle um 90 Grad gedreht werden (Zufahrt / Tore in Richtung Norden). Das Holz-
lager und die Arbeits- / Verkehrsflächen sollten -bezogen auf die umliegende schutzbedürftige Be-
bauung- im Schallschatten derWerkhalle (d.h. nördlich derWerkhalle) angeordnet werden. Zur bes-
seren Ausnutzung des Grundstücks kann die Halle in Richtung zur südöstlichen Grundstücksgrenze
verschoben werden.

Bodenschutz:

Die von der Planung betroffenen Grundstücke Fl.-Nrn. 931, 937, 93711 und 420 (alle TF) der Gemar-
kung Lauter sind im Altlasten-, Bodenschutz und Dateninformationssystem nicht erfasst. Für die im
Planungsgebiet liegenden Flächen besteht insofern kein Altlastenverdacht. Auch für schädliche Bo-
denveränderungen liegen insofern keine Anhaltspunkte vor.

Folgender textlicher Hinweis sollte jedoch in den Bebauungsplan aufgenommen werden:

,,Sollte im Rahmen von Erdarbeiten Boden vorgefunden werden, der durch serne Beschaffenheit
(Fremdbestandteile, Verfärbung, Geruch o. ä.) einen Altlastenverdacht vermuten /ässl srnd die Erd-
arbeiten sofort einzustellen. Die Untere Bodenschutzbehörde am LRA Bamberg ist umgehend zu
verständigen."



Unter dieser Voraussetzung bestehen gegen die eingereichte Planung in der vorliegenden Form kei-
ne Einwände.

Wasserrecht:

Sachverhalt:
Die Gemeinde Lauter beabsichtigt die Ausweisung eines neuen Gewerbe- und Mischgebietes für
einen ortsansässigen Zimmereibetrieb auf Teilflächen der Flurnummern 907, 93711,937, 931 (Flur-
weg) und 420 (Staatsstraße 2281) Gmkg. Lauter.

Standort:
Das Vorhaben liegt weder in einem festgesetzten, vorläufig gesicherten oder ermittelten Uber-
schwemmungsgebiet noch in einem Trinkwasserschutzgebiet. Wassersensible Bereiche sind hier
nicht bekannt.

T ri n kw a s se ru e rso rq u n e :
Es fehlt eine eindeutige Aussage zur Trinkwasserversorgung

Ab.wa$sereftsorgung:
Das Abwasser soll im Trennsystem entsorgt werden, was aus wassenuirtschaftlicher Sicht ausdrück-
lich begrüßt wird.

Schmutzwasser:
Das Schmutzwasser soll über die kommunale Kläranlage entsorgt werden.
Seit 2003 werden für die Kläranlage Appendor-f regelmäßig Übergangsbescheide beantragt. Der
Nachweis, dass die Kläranlage dem Stand der Technik entspricht und das Abwasser zuverlässig
entsorgen kann, wurde dem Fachebreich Wasserrecht am LRA Bamberg bisher nicht vorgelegt. Eine
rechtlich gesicherte Abwasserentsorqung besteht aus unserer Sicht somit bis zur Vorlage der o.g.
Bestätigung - die ggf. erst nach einer möglicherweise erforderlichen Sanierung der Kläranlage erstellt
werden kann - nicht. Gegenüber dem Anschluss weiterer Schmutzwassereinleitungen an die Kläran-
lage Appendorf bestehen deshalb aus wasserrechtlicher Sicht erhebliche Bedenken.

Niederschlaqswasser:
Das anfallende Niederschlagswasser soll in Zisternen zur Nutzung als Brauch- und Gießwasser ge-
sammelt werden, was aus wassenvirtschaftlicher Sicht ausdrücklich begrüßt wird.
Da Zisternen nur ein begrenztes Auffangvolumen haben und somit eine vollständige Entsorgung des
Niederschlagswassers allein über Zisternen nicht gesichert ist, muss neben Zisternen eine zuverläs-
sige Niederschlagswasserentsorgung gewährleistet sein.
Sofern der Untergrund ausreichend versickerungsfähig ist, wäre aus wassenrtrirtschaftlicher Sicht die
Entsorgung des (überschüssigen) anfallenden Niederschlagswassers über eine dezentrale Versicke-
rung auf den jeweiligen Grundstücken selbst der Einleitung in ein Oberflächengewässer oder in die
kommunale Regenwasserkanalisation vorzuziehen.
Ob der Untergrund für die Versickerung des Niederschlagswassers geeignet ist, ist nicht bekannt;
Erkenntnis über die Versickerungsfähigkeit des Bodens können über Baugrunduntersuchungen ge-
wonnen werden.

lm Falle einer dezentralen Versickerung auf den jeweiligen Grundstücken gilt Folgendes:
Das Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in ein Gewässer (auch das Einleiten in das
Grundwasser über Versickerung) bedarf grundsätzlich der wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese was-
serrechtliche Erlaubnis muss vor der lnbetriebnahme der entsprechenden Anlage vorliegen.
Sofern das Niederschlagswasser im Rahmen der NWFreiV nebst zugehörigen technischen Regeln
TRENGW bzw. TRENOG schadlos entsorgt werden kann, ist hierfür keine wasserrechtliche Erlaub-
nis nötig.
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Unabhängig von der Genehmigungspflicht sind für die Errichtung und den Betrieb der Versicke-
rungsanlagen die Arbeitsblätter DWA-A 138 und DWA-A 102 sowie das Merkblatt DWA-M 153 an-
zuwenden.

Flächenversieaelung:
Um das anfallende Niederschlagswasser möglichst gering zu halten, sollte möglichst wenig Fläche
versiegelt werden. lnsbesondere Parkplätze, Stellplätze oder Wege können bspw. über Rasengitter-
steine oder spezielle Pflastersteine mit großen Fugen so gestaltet werden, dass ein Teil des Nieder-
schlagswassers bereits hier versickern kann.

Dacheindeckunq:
Dacheindeckungen sind nicht vorgegeben bzw. ausgeschlossen.

Grundsätzlich gilt:
Dachbegrünungen sind wasserwirtschaftlich betrachtet die ldeallösung für Dacheindeckungen.
Dachziegel aus Beton oder Ton sind, ebenso wie Photovoltaikanlagen unbedenklich.
Der Einsatz von Metalldächern kann aus wasserwirtschaftlicher Sicht problematisch sein. Vor allem,
wenn es sich um unbeschichtete oder ungeeignet beschichtete Metalldächer aus Zink, Blei oder Kup-
fer handelt. Über die Zeit werden Schwermetall-lonen gelöst und gelangen so in das Grundwasser
oder Oberflächengewässer. Schwermetalle sind für viele Organismen bereits in sehr geringen Men-
gen giftig.

Dacheindeckungen aus Blei, Kupfer und Zink oder sonstige Metalldächer mit ungeeigneten Be-
schichtungen können zudem auch zu erhöhten Anforderungen an die Niederschlagswasserentsor-
gung führen.
Daher wird empfohlen, Metalldächer (zumindest Dächer aus Zink, Blei und Kupfer) aus dem Bebau-
ungsplan auszuschließen oder zumindest entsprechende Anforderungen an deren Beschichtung zu
stellen.

Von einer geeigneten Beschichtung kann ausgegangen werden, wenn die Beschichtung die Korrosi-
vitätskategorie C3 sowie die Schutzdauer M nach DIN EN 55634 einhält.

U m q anq m it w asse rqefäh rde n de n Stoffe n :
Es ist nicht bekannt, ob in dem Gebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen werden soll. ln
Gewerbegebieten ist grundsätzlich von einem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne
der Bundes-Anlagenverordnung AwSV auszugehen.
Bei dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die Bundes-Anlagenverordnung AwSV und die
hierzu ergangenen Vollzugsbekanntmachungen grundsätzlich zu beachten und einzuhalten.
Für Bau, Betrieb und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gel-
ten die Anforderungen des § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), die Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung - AwSV, Stand 18. April
2017, BGBI. I S. 905) und die hierzu ergangenen Vollzugsbekanntmachungen.
Andere Vorschriften, insbesondere die des Bau-, Gewerbe- und lmmissionsschutzrechts bleiben
hiervon unberührt.

Bauleitplanung:

Der Vorhaben- und Erschließungsplan, der Durchführungsvertrag und der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan müssen aufeinander abgestimmt sein, dürfen sich nicht widersprechen und die rechtli-
chen Vorgaben des § 12 BauGB müssen eingehalten werden.

Laut den Angaben zu den Eigentumsverhältnissen unter 2.3 der Begründung ist der Vorhabenträger
nicht Eigentümer der im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegenden Flä-
chen. Diesbezüglich wird auf folgende gesetzliche Vorgaben hingewiesen.
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